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Inspektion bei der Freiwilligen Feuerwehr BergenstettenInspektion bei der Freiwilligen Feuerwehr Bergenstetten

Die Freiwillige Feuerwehr Bergenstetten trat am 
15.05.2024 mit zwölf aktiven und zwei jugendlichen 
Mitgliedern zur Inspektion an. Die Inspektion wurde 
von Kreisbrandinspektor Kramer und Kreisbrand-
meister Riedel abgenommen. Bewertet wurden Aus-
rüstung, Ausbildung und die praktischen Abläufe.
Bei der praktischen Qualifikation wurden ein Lösch-
aufbau nach der Feuerwehrdienstvorschrift 3 und 
eine Objektübung beim Anwesen Schreivogel durch-
geführt.

Kreisbrandinspektor Kramer konnte der Wehr beim 
Abschlussgespräch ein gutes Ergebnis mitteilen und 
bedankte sich bei den motivierten Mitgliedern. Auf-
grund der großen Objekte in Bergenstetten bat er 
darum, zusätzliche 100 Meter B-Leitung im Fahrzeug 
zu verlasten.
3. Bürgermeister Berger bedankte sich bei der den 
Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Bergenstetten 
und sprach den Dank und die Anerkennung im 
Namen des Marktes Altenstadt aus.
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Bürgerservice • Öffnungszeiten • Wichtige Rufnummern

Rathaus Altenstadt, Hindenburgstraße 1
Telefon: ...........................................................................08337 721-0
Telefax:  ........................................................................08337 721-10
E-Mail:  .......................................................rathaus@altenstadt-vg.de
Internet:  .........................................................www.altenstadt-iller.de

Öffnungszeiten:
Montag: ...................................................................  8:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: ..................................................................8:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag:  ........................ 8:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag: .....................................................................8:00 - 12:00 Uhr
sowie nach vorheriger Terminabsprache 

Bankverbindungen:
Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen, 
IBAN: DE05 7305 0000 0190 2902 70, BIC: BYLADEM1NUL
Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG, 
IBAN: DE45 7206 9736 0000 0225 86, BIC: GENODEF1BLT

Notar-Sprechstunde im Rathaus Altenstadt
Jeden dritten Dienstag im Monat von 8:30 bis 11:30 Uhr findet im 
Rathaus des Marktes Altenstadt ein Amtstag des Notars Dr. Benedikt  
Strauß statt. Telefonische Voranmeldung ist zwingend erforderlich 
unter der Nummer 07303 928760.

Bauhof/Wasserwart Altenstadt, Blücherstraße 4
Telefon Bauhof:  ...........................................................08337 742828
Telefon Wasserwart:  ...................................................0173 3040911

Wertstoffhof Herrenstetten, Hammerschmiede 1
Telefon: .............. 0 83 37/80 83 (nur zu den Öffnungszeiten besetzt)

Öffnungszeiten:
Sommerzeit:  .......................................... Mittwoch, 16:30 - 19:00 Uhr
............................................................... Samstag, 10:00 - 13:00 Uhr
Winterzeit:  ............................................. Mittwoch, 16:00 - 18:00 Uhr
............................................................... Samstag, 10:00 - 13:00 Uhr

Kompostplatz Herrenstetten, Hammerschmiede 1
Öffnungszeiten:
Sommerzeit:
Mittwoch: ................................................................16:30 - 19:00 Uhr 
Samstag: ................................................................10:00 - 13:00 Uhr 

Winterzeit:
Mittwoch: ................................................................16:00 - 18:00 Uhr 
Samstag: ................................................................10:00 - 13:00 Uhr 
Achtung: mittwochs nur von Anfang März bis Ende November 
geöffnet.

Markt- und Pfarrbücherei Altenstadt,  
Bahnhofstraße 14
Telefon: ........................................................................08337 900790
E-Mail:  ................................................. info@buecherei-altenstadt.de
Homepage:  .........................................www.buecherei-altenstadt.de

Öffnungszeiten:
Montag:  .................................................................09:00 - 10:30 Uhr
Dienstag:  ...............................................................17:30 - 19:00 Uhr
Freitag: ..................................................................  16:00 - 18:00 Uhr

Grundschule Altenstadt, Schulplatz 1
Telefon:  ....................................................................08337 900535-0
Mittagsbetreuung:  ...................................................08337 900535-8

Kindergarten Altenstadt „Zum Guten Hirten“,  
Memminger Straße 18 a
Telefon: ............................................................................08337 8733
E-Mail:  ..................................... kiga.altenstadt@bistum-augsburg.de

Kinderkrippe Altenstadt, Unterer Mühlesbergweg 1 
Telefon: ......................................................................08337 7405980
E-Mail: ..............................kinderkrippe.altenstadt@altenstadt-iller.de

Kindergarten St. Martin Filzingen, Blütenstraße 1
Telefon: ..........................................................................08337 75210
E-Mail: ..............................................kiga.filzingen@altenstadt-iller.de

 

Kindergarten im Pfarrhof Herrenstetten,  
Bergenstetter Straße 3
Telefon:  .........................................................................08337 75206
E-Mail: ......................................kiga.herrenstetten@altenstadt-iller.de

Kindergarten in der alten Schule Untereichen, Schulweg 12
Telefon:  ...........................................................................08337 8049
E-Mail: ........................................ kiga.untereichen@altenstadt-iller.de

Jugend- und Kindertreff, Memminger Straße 21 ½ 
Jugendtreff für Jugendliche und junge Erwachsene  
von 13 bis 27 Jahren: 
Montag: .................................................................  17:30 - 19:30 Uhr
Donnerstag: ...........................................................  16:45 - 19:45 Uhr
Ansprechpartnerin: Elisa Knörzer .............................. 0176 11219857

Kindertreff für Kinder von 8 bis 13 Jahren: 
Montag: .................................................................  15:30 - 17:30 Uhr
Mittwoch: ...............................................................  15:30 - 17:30 Uhr

Ansprechpartnerin: Elisa Knörzer .............................. 0176 11219857

Familienstützpunkt Illertissen, Altenstadt, Buch, 
Oberroth, Unterroth
Offene Beratungszeiten in Illertissen, Spitalstraße 12,
immer außerhalb der Ferien (keine Voranmeldung erforderlich) :
Dienstag:  ..............................................................  14:00 - 16:00 Uhr
Freitag:  ...................................................................  9:00 - 12:00 Uhr
Ansprechpartnerin: Frau Tanja Stelter
E-Mail:  ..........................................familienstuetzpunkt@illertissen.de
Mobiltelefon:  ...............................................................0162 9704157
Erreichbarkeit telefonisch wie auch per E-Mail:
Montag bis Donnerstag  ..........................................  9:00 - 16:00 Uhr 
Freitag  ....................................................................  9:00 - 12:00 Uhr

Seniorendomizil
Haus Elfriede:  ..............................................................08337 7402-0

Hilfe und Beratung
Kinder-/Jugendtelefon: ................................................0800 1110333
Elterntelefon:  ..............................................................0800 1110550
Ev. Telefonseelsorge:  ..................................................0800 1110111
Kath. Telefonseelsorge:  ..............................................0800 1110222

Bereitschaftsdienste an Wochenenden,  
Feiertagen und nachts
Ärzte: .....................................................................................116 117
Zahnärzte: .....................www.notdienst-zahn.de, Tel. 01805 911680
Apotheken: .................................www.aponet.de, Tel. 0800 0022833

Notrufnummern
Polizei: ..........................................................................................110
Feuerwehr : ...................................................................................112
Rettungsdienst: ............................................................................112
Krankentransport:  ........................................................................112
Giftnotruf:  ..........................................................................089 19240
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Rathaus Altenstadt geschlossen
Wegen dem Feiertag Fronleichnam bleibt die das Rathaus 
Altenstadt am Freitag, dem 31.05.2024 (Brückentag) ganz-
tägig geschlossen. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger, ihre 
Erledigungen auf einen anderen Tag zu verlegen.

Vorhabebezogener Bebauungsplan 
„PV-Freiflächenanlage Untereichen 
Hammerschmiede 1“ mit paralleler 
Flächennutzungsplanänderung; Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Marktgemeinderat von Altenstadt hat in seiner Sitzung am 
16.05.2024 die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans „PV-Freiflächenanlage Unter-
eichen Hammerschmiede 1“ mit paralleler Flächennutzungs-
planänderung beschlossen.
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
Stand vom 22.04.2024 ist im nachfolgenden Planauszug dar-
gestellt.

Ziel und Zweck der Planung
Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers soll der 
Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms bis 
zum Jahr 2030 auf 65 % steigen. Ziel ist es, dass vor dem Jahr 
2050 der gesamte Strom, der im Staatsgebiet der BRD erzeugt 
oder verbraucht wird, treibhausgasneutral erzeugt wird.
Aus diesem Grund wurden vom Gesetzgeber bestimmte 
Bereiche definiert in denen Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
vorrangig entwickelt werden dürfen und sollen. Darunter fallen 
zum Beispiel die 500 m Seitenstreifen von Fahrbahnränder von 
Autobahn- sowie Bahntrassen. Ebenfalls zu den vorrangig ent-
wickelbaren Flächen gehören landwirtschaftlich benachteiligte 
Gebiete (EEG 2021 § 3 Nr. 7). Zudem sind seit Anfang 2023 
Photovoltaikfreiflächenanlagen im 200 m Bereich von Auto-
bahnen und 2-spurigen Eisenbahntrassen nach § 35 BauGB 
privilegiert.
Auf der Grundlage des vom Gesetzgeber vorgegebenen Ziels 
den gesamten Strom langfristig aus erneuerbarer Energie 
zu generieren, plant die B&S Sicherheits- und Elektrotechnik 
GmbH, Altenstadt, als ortsansässiger Vorhabenträger die Ent-
wicklung einer Freiflächenphotovoltaikanlagen auf den Flur-
stücken Nr. 108, 109, 110, 139 und 141, Gemarkung Unter-
eichen.
Das Plangebiet befindet sich nördlich von Untereichen im 
Bereich des Gewebegebiets Hammerschmiede. Die Grund-
stücke des Plangebiets werden derzeit landwirtschaftlich als 
Acker- und Wiesenflächen genutzt. Im mittleren Bereich wird 
die Fläche in Nord-süd-Richtung durch eine Hochspannungs-
leitung durchquert.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 
die gesamten Grundstücke Flur Nr. 108, 109, 110, 139 und 
141, Gemarkung Untereichen. Der Geltungsbereich weist eine 
Größe von ca. 6,26 ha auf.
Zur planungsrechtlichen Sicherung der Photovoltaikfreiflächen-
anlage ist die Aufstellung eines Bebauungsplans im Regelver-
fahren einschließlich einer Flächennutzungsplanänderung im 
Parallelverfahren erforderlich.

Zu der Planung liegen folgende umweltbezogene Informationen 
vor:

g g g g
  

Verfasser Themen 

Begründung zum Bebau-
ungsplan mit Umweltbericht 

Büro für Stadtplanung 
Zint & Häußler GmbH, 
Stand 22.04.2024 

Aussagen zu den grünordnerischem 
Festsetzungen, Bewertung der Eingriffe 
in die Schutzgüter 

Blendgutachten Ing. Büro. Meteoserv 
Stand vom 14.03.2024 

Aussagen zu möglichen Blendwirkungen 
auf die angrenzende Wohnbebauung 
und Bahnlinie 

Spezielle artenschutzfachli-
che Prüfung 

Büro für Landschaftsplanung Dr. 
Andreas Schuler 
Stand vom 15.01.2024 

Aufnahme und Beschreibung der vor-
kommenden, planungsrelevanten Tierar-
ten, Beschreibung der Auswirkungen auf 
Fauna, Festlegung von artenschutz-
rechtlichen Vermeidungsmaßnahmen. 
 

Äußerungen der Behörden 
und sonstigen Träger öffent-
licher Belange 
 

Einwendung 1, Schreiben vom 
28.02.204 
 
 
 
Einwendung 2, Schreiben vom 
12.02.2024 
 
 
 
Einwendung 3, Schreiben vom 
29.02.2024 
 
 
Landratsamt Neu-Ulm, Schrieben 
vom 15.03.2024 
 
 
Regierung von Schwaben, Schrei-
ben vom 15.03.2024 
 
 
Regionalverband Donau-Iller, 
Schreiben vom 21.03.2025 
 
DB AG  DB Immobilien 
Schreiben vom 22.03.2024 
 

Aussagen zu möglichen Beeinträchti-
gungen der Anlage durch Staubentwick-
lung 
 
 
Aussagen zum Flächenverbrauch sowie 
zu möglichen Beeinträchtigungen des 
Orts- und Landschaftsbilds 
 
 
Aussagen zu möglichen Beeinträchti-
gungen des Orts- und Landschaftsbilds 
 
 
Anregungen zum Immissions- und Na-
turschutz 
 
 
Aussage zur Lage des Plangebiets am 
Rand einer Grünzäsur 
 
 
Aussage zur Lage des Plangebiets am 
Rand einer Grünzäsur 
 
Aussagen zu möglichen Blendwirkun-
gen 
 

Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung sowie der 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
Begründung jeweils mit Stand vom 22.04.2024 wird in der Zeit 
vom

Montag, den 03.06.2024 bis  
einschließlich Freitag, 05.07.2024

öffentlich ausgelegt. Die Unterlagen stehen auf der Internet-
seite des Markt Altenstadt unter https://www.altenstadt-iller.
de/unsere-gemeinde/ortsrecht/bebauungsplaene zur Einsicht 
bereit.
Stellungnahmen können während der Veröffentlichungsfrist 
abgegeben werden.
Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden 
(rathaus@altenstadt-vg.de), können aber bei Bedarf auch auf 
anderem Weg abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung des Bebauungsplanes unberücksichtigt 
bleiben.
Zudem liegen die Planunterlagen im Rathaus des Markt Alten-
stadt, Hindenburgstraße 1, EG Zimmer 1, öffentlich aus.
Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt “Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren” das ebenfalls öffentlich 
ausliegt.
Markt Altenstadt
gez. Wolfgang Höß, 1. Bürgermeister
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Zur planungsrechtlichen Sicherung der Photovoltaikfreiflächen-
anlage ist die Aufstellung eines Bebauungsplans im Regelver-
fahren einschließlich einer Flächennutzungsplanänderung im 
Parallelverfahren erforderlich. Zu der Planung liegen folgende 
umweltbezogene Informationen vor:

Verfasser Themen
Begründung zum 
Bebauungsplan 
mit Umweltbericht

Büro für Stadt-
planung Zint & 
Häußler GmbH,
Stand 22.04.2024

Aussagen zu den 
grünordnerischem 
Festsetzungen, 
Bewertung der Ein-
griffe in die Schutz-
güter

Blendgutachten Ing. Büro. Meteoserv
Stand vom 
14.03.2024

Aussagen zu 
möglichen Blend-
wirkungen auf die 
angrenzende Wohn-
bebauung und 
Bahnlinie

Spezielle arten-
schutzfachliche 
Prüfung

Büro für Landschafts-
planung Dr. Andreas 
Schuler
Stand vom 
15.01.2024

Aufnahme und 
Beschreibung der 
vorkommenden, 
planungs-
relevanten Tierarten, 
Beschreibung der 
Auswirkungen 
auf Fauna, Fest-
legung von arten-
schutzrechtlichen 
Vermeidungsmaß-
nahmen.

Äußerungen 
der Behörden 
und sonstigen 
Träger öffentlicher 
Belange

Einwendung 1, 
Schreiben vom 
28.02.2024

Aussagen zu 
möglichen Beein-
trächtigungen 
der Anlage durch 
Staubentwicklung

Einwendung 2, 
Schreiben vom 
12.02.2024

Aussagen zum 
Flächenverbrauch 
sowie zu möglichen 
Beeinträchtigungen 
des Orts- und Land-
schaftsbilds

Einwendung 3, 
Schreiben vom 
12.02.2024

Aussagen zu 
möglichen Beein-
trächtigungen des 
Orts- und Land-
schaftsbilds sowie 
zum Immissions-
schutz

Einwendung 4, 
Schreiben vom 
29.02.2024

Aussagen zu 
möglichen Beein-
trächtigungen des 
Orts- und Land-
schaftsbilds

Landratsamt Neu-
Ulm, Schreiben vom 
15.03.2024

Anregungen zum 
Immissions- und 
Naturschutz

Regierung von 
Schwaben, 
Schreiben vom 
15.03.2024

Aussage zur Lage 
des Plangebiets 
innerhalb Grünzäsur

Regionalverband 
Donau-Iller, 
Schreiben vom 
21.03.2025

Aussage zur Lage 
des Plangebiets 
innerhalb Grünzäsur

DB AG – DB 
ImmobilienSchreiben 
vom 22.03.2024

Aussagen zu 
möglichen Blend-
wirkungen

Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung sowie der 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
Begründung jeweils mit Stand vom 22.04.2024 wird in der 
Zeit vom Montag, den 03.06.2024 bis einschließlich Freitag, 
05.07.2024 öffentlich ausgelegt. Die Unterlagen stehen auf der 
Internetseite des Markt Altenstadt unter https://www.altenstadt-
iller.de/unsere-gemeinde/ortsrecht/bebauungsplaene zur Ein-
sicht bereit.

Vorhabebezogener Bebauungsplan 
„PV-Freiflächenanlage Untereichen 
Hammerschmiede 2“ mit paralleler 
Flächennutzungsplanänderung; Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Marktgemeinderat von Altenstadt hat in seiner Sitzung am 
16.05.2024 die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans „PV-Freiflächenanlage Unter-
eichen Hammerschmiede 2“ mit paralleler Flächennutzungs-
planänderung beschlossen.
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
Stand vom 22.04.2024 ist im nachfolgenden Planauszug dar-
gestellt.

Ziel und Zweck der Planung
Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers soll der 
Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms bis 
zum Jahr 2030 auf 65 % steigen. Ziel ist es, dass vor dem Jahr 
2050 der gesamte Strom, der im Staatsgebiet der BRD erzeugt 
oder verbraucht wird, treibhausgasneutral erzeugt wird.
Aus diesem Grund wurden vom Gesetzgeber bestimmte 
Bereiche definiert in denen Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
vorrangig entwickelt werden dürfen und sollen. Darunter fallen 
zum Beispiel die 500 m Seitenstreifen von Fahrbahnränder von 
Autobahn- sowie Bahntrassen. Ebenfalls zu den vorrangig ent-
wickelbaren Flächen gehören landwirtschaftlich benachteiligte 
Gebiete (EEG 2021 § 3 Nr. 7). Zudem sind seit Anfang 2023 
Photovoltaikfreiflächenanlagen im 200 m Bereich von Auto-
bahnen und 2-spurigen Eisenbahntrassen nach § 35 BauGB 
privilegiert.
Auf der Grundlage des vom Gesetzgeber vorgegebenen Ziels 
den gesamten Strom langfristig aus erneuerbarer Energie 
zu generieren, plant die die Fa. Johannes Zanker e+i GmbH, 
Altenstadt, als ortsansässiger Vorhabenträger die Entwicklung 
einer Freiflächenphotovoltaikanlagen auf den Flurstücken Nr. 
102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 104/3, 105 und 106 sowie eine 
Teilfläche des Flurstücks Nr. 118 (Feldweg), Gemarkung Unter-
eichen.
Das Plangebiet befindet sich nördlich von Untereichen im 
Bereich des Gewebegebiets Hammerschmiede.
Die Grundstücke des Plangebiets werden derzeit landwirt-
schaftlich als Acker- und Wiesenflächen genutzt. Im Mittleren 
Bereich wird die Fläche derzeit durch einen in Richtung Ost-
West verlaufenden Feldweg durchquert. Dieser ist für die 
Erschließung der umliegenden Flächen nicht notwendig und 
kann deshalb für die Zeit der Anlagennutzung eingezogen 
werden.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 
die gesamten Flurstücken Nr. 102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 
104/3, 105 und 106 sowie eine Teilfläche des Flurstücks Nr. 
118 (Feldweg), Gemarkung Untereichen. Der Geltungsbereich 
weist eine Größe von ca. 4,98 ha auf.
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Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.
Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der 
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist.

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, 
können an der Wahl im Landkreis oder in der kreisfreien 
Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
Landkreises/der kreisfreien Stadt oder
b) durch Briefwahl

teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen 
wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis 
die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Ver-
merk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne 
Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Brief-
wahl wählen kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen 
nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen 
Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis 
spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht noch 
die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt 
zu beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist.

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahl-
berechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist 
unzulässig (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes.
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst-
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht (§ 
6 Abs. 4a des Europawahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahl-
berechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Altenstadt, 17.05.2024
gez. Wolfgang Höß, 1. Bürgermeister

Stellungnahmen können während der Veröffentlichungsfrist 
abgegeben werden.
Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden 
(rathaus@altenstadt-vg.de), können aber bei Bedarf auch auf 
anderem Weg abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung des Bebauungsplanes unberücksichtigt 
bleiben.
Zudem liegen die Planunterlagen im Rathaus des Markt Alten-
stadt, Hindenburgstraße 1, EG Zimmer 1, öffentlich aus.

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-stabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Wei-tere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt “Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren” das ebenfalls öffentlich 
ausliegt.
Markt Altenstadt
gez. Wolfgang Höß, 1. Bürgermeister

Wahlbekanntmachung zur Europawahl  
am 9. Juni 2024
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in folgende vier Wahlbezirke eingeteilt:

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und 
genaue Anschrift des 
Wahlraums

barriere-
frei

0101 Ortsteil Altenstadt
westlich der Bahn-
linie

Kantine Altenstadt
Fabrikstraße 7a
89281 Altenstadt

ja

0102 Ortsteil Altenstadt
östlich der Bahn-
linie

Schule Altenstadt
Mehrzweckraum
Schulplatz 1
89281 Altenstadt

ja

0105 Ortsteile 
Illereichen, 
Filzingen und
Dattenhausen

Turnhalle Illereichen
Illereichen
Großtorstraße 10
89281 Altenstadt

ja

0106 Ortsteile Unter-
eichen,
Herrenstetten und 
Bergenstetten

Kindergarten Unter-
eichen
Untereichen
Schulweg 12
89281 Altenstadt

nein

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 17 Uhr in der Schule Altenstadt, 
Schulplatz 1, zusammen:
0111 - Briefwahl I - Altenstadt: Zimmer-Nr. 205
0112 - Briefwahl II - Altenstadt: Aula

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen ist.
Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahl-
benachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis 
– Unionsbürgerinnen und Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl 
abzugeben.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin 
und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt.
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. 
die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und 
ihr Kennwort sowie jeweils die ersten zehn Bewerberinnen 
oder Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge 
und rechts von der Bezeichnung der Wahlvorschlags-
berechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.
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Fällt auf den Reinigungstag ein Feiertag, so sind die genannten 
Arbeiten am vorausgehenden Werktag durchzuführen.
b) von Gras und Unkraut zu befreien, soweit es aus Ritzen 
und Rissen im Straßenkörper wächst.
c) bei Bedarf, insbesondere nach einem Unwetter sowie bei 
Tauwetter, die Abflussrinnen und Kanaleinläufe freizumachen, 
soweit diese innerhalb der Reinigungsfläche (§ 6) liegen.

§ 6
Reinigungsfläche

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, 
der zwischen der gemeinsamen Grenze des Vorderlieger-
grundstücks mit dem Straßengrundstück, und
a) bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsverzeich-
nisses der Fläche außerhalb der Fahrbahn (wobei ein von der 
Fahrbahn getrennter Parkstreifen Teil der Reinigungsfläche ist)
b) bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsverzeich-
nisses einer parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von 
0,5 Meter verlaufenden Linie innerhalb der Fahrbahn (wobei ein 
von der Fahrbahn getrennter Parkstreifen Teil der Reinigungs-
fläche ist)
c) bei Straßen der Gruppe C des Straßenreinigungsverzeich-
nisses der Mittellinie des Straßengrundstücks liegt, wobei 
Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem Grundstück 
jeweils durch die von den Grundstücksgrenzen aus senkrecht 
zur Straßenmittellinie gezogenen Linien bestimmt werden.
(2) Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für 
jede öffentliche Straße, an die
das Grundstück angrenzt, einschließlich der gegebenenfalls in 
einer Straßenkreuzung liegenden Fläche.

Anlage zur Straßenreinigungsverordnung
Anlage 1 (zu § 4 Abs. 1 i.V.m. § 6)
Straßenreinigungsverzeichnis
Gruppe A (Reinigungsfläche: Gehwege, gemeinsame Geh- 
und Radwege, Radwege sowie Grünstreifen und von der Fahr-
bahn getrennte Parkstreifen):
Staatsstraße 2031, Schillerstraße, Oberbalzheimer Straße, 
Untere und Obere Illereicher Straße
Gruppe B (Reinigungsfläche: Flächen der Gruppe A und 
zusätzlich die Fahrbahnränder):
Hindenburgstraße und Bahnhofstraße
Gruppe C (Reinigungsfläche bis zur Fahrbahnmitte):
Alle übrigen Fahrbahnen im gesamten Ortsbereich des Marktes 
Altenstadt

Archivwürdige Unterlagen  
bitte nicht wegwerfen!
Die Gemeinde ist immer auf der Suche nach alten Fotos, Kauf-
verträgen, Urkunden, Rechnungen oder sonstigen alten Schrift-
stücken für das Gemeindearchiv.
Sollten Sie beim Aufräumen oder bei einer Haushaltsauflösung 
interessante Dokumente entdecken, die für das Altenstadter 
Gemeindearchiv von Interesse sein könnten, werfen Sie diese 
bitte nicht weg, sondern überlassen Sie diese der Gemeinde. 
Sie können die Unterlagen im Rathaus Altenstadt, bei Frau 
Russ, Zimmer-Nr. 13, OG, abgeben.

Fundsachen
Beim Fundamt des Marktes Altenstadt wurde folgender Fund-
gegenstand abgegeben bzw. gemeldet:
- dunkelbau-weißer Stoff-Schal mit Tigermuster
Der Verlierer kann sein Eigentum während der üblichen 
Öffnungszeiten in der Bürgerinfo im Rathaus Altenstadt, 
Zimmer-Nr. 1, abholen bzw. sich unter der Telefonnummer 
721-0 informieren.

Beseitigung von Unkrautwuchs
Durch die Wurzelbildung von Unkräutern an Fahrbahnen und 
Gehwegbelägen werden an mehreren Stellen im Ort dauerhaft 
erhebliche Schäden verursacht.
Aus diesem Anlass veröffentlichen wir im Anschluss einen 
Auszug aus der Verordnung über die Reinhaltung und 
Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung 
der Gehbahnen im Winter (Reinigungs- und Sicherungsver-
ordnung) des Marktes Altenstadt vom 26.03.2019.
Die komplette Verordnung kann auf der Homepage des 
Marktes Altenstadt (https://www.altenstadt-iller.de unter: Unsere 
Gemeinde  Ortsrecht  Satzungen und Verordnungen  Straßen 
Altenstadt) eingesehen werden.
Bitte helfen auch Sie mit und leisten Sie einen Beitrag für ein 
gepflegtes Ortsbild. Durch Ihre Mithilfe können unnötige und 
teure Instandsetzungsmaßnahmen vermieden werden. Den-
jenigen Mitbürgern, die dieser Verpflichtung in der Vergangen-
heit schon nachgekommen sind, danken wir auf diesem Wege 
recht herzlich.

Reinigung der öffentlichen Straßen

§ 4
Reinigungspflicht

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben 
die Eigentümer und die zur Nutzung dinglich Berechtigten von 
Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an 
die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage 1) aufgeführten 
öffentlichen Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder über diese 
öffentlichen Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinter-
lieger), die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen gemeinsam 
auf eigene Kosten zu reinigen. Grundstücke werden über 
diejenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über 
dazwischen liegende Grundstücke in rechtlich zulässiger 
Weise Zugang oder Zufahrt genommen werden darf.
(2) Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsver-
zeichnis (Anlage 1) aufgeführte öffentliche Straßen an oder wird 
es über mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder 
grenzt es an eine derartige Straße an, während es über eine 
andere mittelbar erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung 
für jede dieser Straßen.
(3) Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu 
reinigen, zu der sie aus tatsächlichen oder aus rechtlichen 
Gründen keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können 
und die von ihrem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt 
werden kann.
(4) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinter-
lieger, deren Grundstücke einem öffentlichen Verkehr gewidmet 
sind, soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen.
(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 
1 sind die Erbbauberechtigten, die Nießbraucher, die 
Dauerwohn- und Dauernutzungsberechtigten und die Inhaber 
eines Wohnungsrechtes nach § 1093 BGB.

§ 5
Reinigungsarbeiten

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und 
Hinterlieger die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage 1) 
aufgeführten öffentlichen Straßen innerhalb ihrer Reinigungs-
flächen (§ 6) zu reinigen.
Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und 
Radwege, die Radwege und die innerhalb der Reinigungs-
flächen befindlichen Fahrbahnen (einschließlich der Park-
streifen)
a) nach Bedarf, regelmäßig aber mindestens einmal im 
Monat, an jedem ersten Samstag zu kehren und den Kehricht, 
Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen (soweit diese in 
üblichen Hausmülltonnen für Biomüll, Papier oder Restmüll 
oder in Wertstoffcontainern entsorgt werden können); ent-
sprechendes gilt für die Entfernung von Unrat auf den Grün-
streifen.
Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit 
durch das Laub – insbesondere bei feuchter Witterung – die 
Situation als verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls 
bei Bedarf, regelmäßig aber einmal in der Woche, jeweils am 
Samstag, durchzuführen.
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Oder sind Sie bereits in einer Mini-Kita, im Kindergarten, 
im schulischen Ganztag, in der Mittagsbetreuung oder als 
Individualbegleitung tätig und möchten wissen, wie Sie sich 
hier beruflich weiterentwickeln können?
Es gibt ganz viele Möglichkeiten, selbst wenn das Zeitfenster 
aufgrund von Care-Aufgaben eingeschränkt ist.
Regina Wortmann, Beauftragte für Chancengleichheit der 
Agentur für Arbeit Neu-Ulm, referiert über das „Gesamtkonzept 
für die berufliche Weiterbildung in Kindertageseinrichtungen“ 
des Bayrischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und 
Soziales sowie den Vorbereitungslehrgang zur Externenprüfung 
„staatlich geprüfte/r Kinderpfleger/in“.
Sie erhalten Informationen über die verschiedenen Einstiegs-
möglichkeiten, Voraussetzungen und Zeitfenster der ent-
sprechenden Qualifizierungen für eine Tätigkeit in einer Kita. 
Auch die verschiedenen Fördermöglichkeiten durch die 
Agentur für Arbeit sind Inhalt der Veranstaltung.
„Sichern Sie sich nicht nur Ihre berufliche Zukunft, sondern 
prägen Sie auch die Zukunft unserer Kinder“, so Regina Wort-
mann.

Bitte melden Sie sich für die Veranstaltung 
unter diesem Link an: https://eveeno.com/quer-
einstieg-kita-17-06-24
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Referentin: Regina Wortmann, Beauf-
tragte für Chancengleichheit am Arbeits-
markt der Agentur für Arbeit Neu-Ulm,   
Telefon: 0731 70799 444

Aus- und Weiterbildung in Teilzeit –  
was ist möglich?
Onlineveranstaltung am 24. Juni 2024  
von 09:00 bis 11:30 Uhr
Sie möchten etwas Neues probieren? Sie möchten nach einer 
Familienzeit zurück ins Erwerbsleben? Ihre bisherige Vita bot 
keine Chance für einen Berufsabschluss? Sie möchten sich 
über Möglichkeiten der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
informieren? Welche Unterstützungs- und Fördermöglichkeit 
kann Ihnen die Agentur für Arbeit bieten?
Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der 
Agentur für Arbeit Donauwörth und Neu-Ulm informieren in 
einer Onlineveranstaltung über die Chancen und Möglichkeiten 
auch in Teilzeit zu einem Berufsabschluss zu kommen.
Eine Anmeldung ist erforderlich unter:

https://eveeno.com/teilzeitausbildung-24-06-24
Den Link zur Veranstaltung erhalten Sie nach 
Bestätigung der Anmeldung.
Technische Voraussetzungen zur Teilnahme: 
Empfehlenswert ist ein PC mit Headset, alter-
nativ mobile Endgeräte wie Notebook, Tablet 
oder Mobiltelefon.

Ansprechpartnerinnen:
Für die Landkreise Neu-Ulm und Günzburg:
Regina Wortmann, Telefonnummer: 0731 70799 444
Für die Landkreise Dillingen und Donau-Ries:
Jessica Graf, Telefonnummer: 0906 788 316

Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm e.V.
Wehr Dich! Seminar für Kinder (6 bis 12 Jahre)
07J.G8001, 22.06.2024, 09:30-12:30 Uhr, 29,00 €
Kantine, Fabrikstr. 7a, 89281 Altenstadt
Kinder sind leider immer wieder gefährdet, Opfer von 
sexuellem Missbrauch oder anderen Gewalttaten zu werden. 
Dieses Seminar vermittelt den Kindern gefährliche Situationen 
rechtzeitig zu erkennen und sich diesen durch richtiges Ver-
halten („Anti-Opfer-Signale“) zu entziehen. Dabei wird ihre Auf-
merksamkeit geschärft und ihr Selbstbewusstsein gestärkt. 
Gleichzeitig erlernen die Kinder einfache Techniken aus ver-
schiedenen asiatischen Kampfsportarten, um einem Angriff 
nicht schutzlos ausgeliefert zu sein.

Nachrichten 
anderer örtlicher Einrichtungen

Kindergarten St. Martin Filzingen
Die Gartenzwerge sind los!

Wir bereicherten auch in diesem Jahr die Maibaumfeier am 30. 
April in Filzingen. Passend zu unserer Gartenaktion heizten wir 
dem Publikum als Gartenzwerge mit dem Tanz „Oben auf dem 
Berg“ und „Hey Zwerge ho“ richtig ein.

 Foto: Andrea Born

Unser Garten hat nun schon die ersten leckeren Kräuter im 
Hochbeet, die wir für unser Frühstück und zum Kochen nutzen 
können.
Wir wollen in den nächsten Wochen einen Schwerpunkt auf 
gesunde Ernährung und einen gesunden Körper legen. Wir 
bekommen Besuch von einer Zahnärztin, kochen gesund und 
bereiten unser Frühstücksbuffet wie jeden Tag immer frisch 
zusammen vor.

   

 

Foto: Kiga Filzingen

Wir behandeln gesunde und weniger gesunde Lebensmittel.
Unseren Körper halten wir durch viel Bewegung fit und gesund. 
Sogar unsere Brötchen backen wir selber. Lecker!

Nachrichten 
auswärtiger Stellen und Behörden

Agentur für Arbeit
Quereinstieg KiTa – Deine Chance
Pressemitteilung Nr. 51/2024 – 16.05.2024
Informationsveranstaltung der Agentur für Arbeit Neu-Ulm 
am 17.06.24 von 09:00 bis 11:00 Uhr (Reuttierstr. 39, 89231 
Neu-Ulm)
Sie denken an einen Karrierewechsel, weil Sie im jetzigen 
Job unzufrieden sind? Sie sind ein Teamplayer und finden es 
spannend mit Kindern zu arbeiten?
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Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Innen-
sanierung wird gebeten.
Wir freuen uns, Ihnen diesen musikalischen Hochgenuss 
anbieten zu können und hoffen, zahlreiche Besucher für diesen 
guten Zweck begrüßen zu können!
Das Team der Innensanierung Illereicher Kirche
Wallfahrt zum Ulrichsjubiläum nach Augsburg 
am 08.07.2024
Wir besuchen den Hl. Ulrich zu seinem Jubiläum am Montag, 
08.07.2024 in Augsburg. Um 12:00 Uhr nehmen wir an der 
Hl. Messe in St. Ulrich und Afra teil. Nach Kaffee und Kuchen 
begeben wir uns auf eine Stadtführung und beenden diese 
mit einer Andacht bei „Maria Knotenlöserin“ in St. Peter am 
Perlach. Auf der Heimfahrt halten wir zum Abendessen in der 
Klostergaststätte in Ursberg. Wir freuen uns auf eine schöne 
Wallfahrt mit Ihnen.
Leistungen: Fahrpreis bei 40 Personen € 38,00 incl. Stadt-
führung und Kaffee und 1 Stück Kuchen. Hinweis: Bei 
Änderung der Teilnehmerzahl kann sich der Fahrpreis gering-
fügig ändern.
Verbindliche Anmeldung bis 28.06.2024 im Pfarrbüro unter 
Tel.-Nr. 08337/900530.
Abfahrtszeiten: 09:25 Uhr ab Osterberg, Rathaus / 09:30 Uhr 
ab Weiler, Haltestelle / 09:35 Uhr ab Kellmünz, Rathaus / 09:40 
Uhr ab Filzingen, Haltestelle / 09:45 Uhr ab Illereichen, Kreis-
verkehr / 09:50 Uhr ab Altenstadt, Pfarrheim / 09:55 Uhr ab 
Untereichen, Haltestelle / 10:00 Uhr ab Herrenstetten, Halte-
stelle. Rückkehr ca. 20:00
Katholisches Pfarramt der PG Altenstadt a. d. Iller:
Gut-Hirten-Weg 1, 89281 Altenstadt,
Tel. 08337/90053-0, Fax 08337/90053-29
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Fr. 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr, Do. 16.00 Uhr bis 18.15 Uhr
Email: pg.altenstadt@bistum-augsburg.de,
Homepage: www.pg-altenstadt.de
Kontakt zu:
Pfarrer Kleinle
08337/90053-0 bzw. thomas.kleinle@bistum-augsburg.de
Verwaltungsleiterin:
Frau Roth 07303/9017913   
bzw. johanna.roth@bistum-augsburg.de

Gottesdienstordnung der Pfarreien-
gemeinschaft Altenstadt an der Iller
Donnerstag, 30.05. Hochfest des Leibes und Blutes Christi 
- Fronleichnam
Kollekte zugunsten der Pfarrgemeinde
Altenstadt 9:00 Heilige Messe für die Gemeinden 

Altenstadt und Herrenstetten - 
musikalisch gestaltet vom Kirchenchor - 
anschließend Fronleichnamsprozession

Osterberg 9:30 Heilige Messe am Altar der Familie 
Bauer Markus (Oberrother Str., 89296 
Osterberg) - anschließend Fron-
leichnamsprozession. Bei schlechtem 
Wetter findet die Messe in der Pfarr-
kirche statt.

Untereichen 18:30 Heilige Messe - anschließend Fron-
leichnamsprozession mitgestaltet vom 
Kirchenchor (Georg und Anita Hugel, 
Wanda Wittwer, Anna Pintleger)

Freitag, 31.05. Freitag der 8. Woche im Jahreskreis
Illereichen 17:00 Rosenkranz in der Pestkapelle
Altenstadt 18:30 Ökum. Friedensgebet in der Mariä 

Geburt Kirche Altenstadt am Fr. 
31.05.2024 - mitgestaltet von der Lob-
preisband

Samstag, 01.06. Hl. Justin, Philosoph, Märtyrer
Untereichen 13:00 Trauung
Filzingen 15:00 Tauffeier
Osterberg 16:00 Rosenkranz für die Verstorbenen
Untereichen 18:30 Heilige Messe - vorher Rosenkranz

Ziel des Seminars ist es, Selbstvertrauen zu stärken und 
Situationen beurteilen zu können, Stärke zu zeigen und 
Grenzen ziehen, Nein zu sagen und Gegenwehr leisten zu 
können, Koordination, Reaktion und Konzentration zu ver-
bessern.
Anmeldung: vhs-Geschäftsstelle, Tel. 07303-41200 oder unter
www.vhs-neu-ulm.de

Katholisches Pfarramt Altenstadt
Mitteilungen aus dem Pfarrbüro
Annahmeschluss für das nächste Mitteilungs-
blatt

Der Annahmeschluss im Pfarrbüro zur Veröffentlichung kirch-
licher Nachrichten im nächsten Amtsblatt ist: Dienstag, 
04.06.2024
Aktuelle Öffnungszeiten des Pfarrbüros mit Ferienänderungen 
entnehmen Sie bitte immer unserer Homepage!
Firmung - Die nächsten Treffen

Sonntag, 09.06.2024
09.00 - 18.00 Besinnungstag im Haus der Begegnung 

(Weißenhorn) mit Kletterseilgarten 
Wallenhausen oder Kinonachmittag

Mittwoch, 12.06.2024
17.00 - 18.30 Planung des Firmgottesdienstes mit Stell-

probe
Freitag, 14.06.2024
17.00 Festgottesdienst zur Heiligen Firmung mit 

Hwst. H. Weihbischof Florian Wörner

Die Kirchenstiftung Untereichen bietet Brennholz / Stamm-
ware zum Verkauf
Die Kirchenstiftung Untereichen bietet Brennholz/Stammware 
von Fichte, Esche und Buche zum Verkauf an. Bei Interesse 
und für nähere Informationen melden Sie sich bitte bei Josef 
Heinz unter Tel. 08337-8724.
Zweites Pfarreifrühstück am 06.06.2024 ab 09.00 Uhr
Herzliche Einladung an alle Pfarreimitglieder zum zweiten 
Pfarreifrühstück am 06.06.2024 ab 09.00 Uhr im Pfarrheim 
Altenstadt. Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung bis 
04.06.2024 bei Frau Merk - Tel. 08337-9630, Frau Heller - Tel. 
08337-9606 oder Frau Buchner - Tel. 08337-9403. Die Kosten 
pro Person liegen bei 12,- €.
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.
Seniorennachmittag in Osterberg am Di., 11.06.2024 um 
14.00 Uhr im Paulushaus Osterberg
Liebe Seniorinnen und Senioren, zu unserem nächsten 
Seniorennachmittag am Dienstag, 11.06.2024 um 14.00 
Uhr, laden wir sie ganz herzlich ins Paulushaus Osterberg 
ein. Freuen Sie sich über gemütliche Stunden bei Kaffee und 
Kuchen.
Seniorennachmittag in Untereichen am Di., 11.06.2024 um 
14.00 Uhr
Liebe Seniorinnen und Senioren, zu unserem Seniorennach-
mittag laden wir sie herzlich am Di., 11.06.2024 um 14.00 
Uhr ins Floriansstüble in Untereichen ein. Frau Rosina Koch 
hält einen Vortrag zum Thema: „Erste Hilfe für den Alltag“. Wir 
freuen uns auf viele Besucher und einen schönen Nachmittag 
bei Kaffee und Kuchen.
Großes Baustellen-Benefizkonzert zugunsten der Innen-
sanierung der Illereicher Kirche am 16.06.2024
Das hochkarätige Kammerorchester Dellmensingen wird am 
16.06.2024 um 17.00 Uhr erneut in der Mariä-Himmelfahrt-
Kirche Illereichen Station machen und ein Baustellen-Konzert 
geben. Das Streicher-Doppelquartett, begleitet am Klavier, wird 
uns in eine Welt von Mozart, Albinoni, Glinka, u.a. entführen.
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Osterberg 14:00 Seniorennachmittag in Osterberg im 
Paulushaus

Altenstadt 14:00 Stricknachmittag im Frauenbundraum im 
Pfarrheim Altenstadt

Untereichen 14:00 Seniorennachmittag in Untereichen im 
Floriansstüble - Vortrag von Rosina Koch 
„Erste Hilfe für den Alltag“

Filzingen 18:30 Rosenkranz/Andacht
Dattenhausen18:30 Heilige Messe
Osterberg 19:30 Kirchenverwaltungssitzung Osterberg 

im Paulushaus
Mittwoch, 12.06. Mittwoch der 10. Woche im Jahreskreis
Altenstadt Pater Franziskus: Fortbildung vom 10.06.24 bis 
12.06.24
Kellmünz 9:00 Heilige Messe - vorher Rosenkranz
Altenstadt 17:00 Firmung: Planung des Firmgottes-

dienstes und Stellprobe mit Christoph 
Häußler und Pfarrer Kleinle

Osterberg 18:30 Heilige Messe
Kellmünz 19:30 Kirchenverwaltungssitzung Kellmünz
Donnerstag, 13.06. Hl. Antonius von Padua, Ordenspriester, 
Kirchenlehrer
Untereichen 9:00 Heilige Messe - vorher Rosenkranz 

(Mathilde und Wilhelm Oster)
Filzingen 18:30 Fatima-Rosenkranz
Illereichen 18:30 Heilige Messe in der Pestkapelle in 

Illereichen
Freitag, 14.06. Freitag der 10. Woche im Jahreskreis
Illereichen 17:00 Rosenkranz in der Pestkapelle
Altenstadt 17:00 Festgottesdienst zur Hl. Firmung mit 

Hwst. H. Weihbischof Florian Wörner
Samstag, 15.06. Hl. Vitus (Veit), Märtyrer in Sizilien
Osterberg 18:30 Heilige Messe (Wendelin, Wilhelmine 

und Brigitte Angele)
Sonntag, 16.06. 11. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte zugunsten der Pfarrgemeinde
Altenstadt 9:00 Heilige Messe - aufgrund Sanierungs-

arbeiten von Illereichen auf Altenstadt 
verlegt (Elisabeth Braun, Anna Braun 
und Carola Wagner)

Untereichen 10:30 Heilige Messe - vorher Rosenkranz 
(Edeltraud Klimmer mit Angehörigen / 
Georg und Anita Hugel, Wanda Wittwer, 
Anna Pintleger)

Kellmünz 10:30 Heilige Messe (Verstorbene der Familie 
Halder / Anton Kreuzer)

PG gesamt 14:00 FCA - bei schönem Wetter Wanderung 
zur Iller - bei schlechtem Wetter Kloster-
führung in Roggenburg - Nähere Infos 
bei zweifelhaftem Wetter unter: 07300-
9600922

Illereichen 17:00 Baustellen-Benefizkonzert zugunsten 
der Innensanierung der Illereicher 
Kirche mit dem Kammerorchester 
Dellmensingen

Katholische Kirchenverwaltung Altenstadt
Baustellen-Benefizkonzert In der Illereicher Kirche 
„Mariä Himmelfahrt“
Sonntag, 16. Juni 2024, 17 Uhr
Das hochkarätige Kammerorchester Dellmensingen wird bei 
uns Station machen. Unter der Leitung von Christian Romanitan 
hören wir Werke von
W. A. Mozart, Albinoni, Glinka, u.a.
Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Innen-
restauration wird gebeten.
Wir freuen uns sehr, Ihnen diesen musikalischen Hochgenuss 
anbieten zu können und hoffen zahlreiche Besucher für diesen 
guten Zweck begrüßen zu können!
Das Team Innenrestauration Illereicher Kirche

Sonntag, 02.06. 9. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte zugunsten der Pfarrgemeinde
Herrenstetten 9:00 Heilige Messe zu Fronleichnam - bei 

gutem Wetter im Pfarrgarten - anschl. 
Kirchenkaffee - bei schlechtem Wetter in 
der Kirche - musikalisch begleitet durch 
die Lobpreisband.

Kellmünz 9:30 sonntägliches Gotteslob
Altenstadt 10:30 Heilige Messe - Familiengottesdienst 

(Paula und Walter Schulze)
Osterberg 10:30 Heilige Messe
Osterberg 14:30 Taufnachtreffen in der Pfarrkirche - 

anschließend Kaffee und Kuchen im 
Pfarrheim

Montag, 03.06. Hl. Karl Lwanga und Gefährten, Märtyrer in 
Uganda
Altenstadt 8:00 Rosenkranz
Weiler 19:00 Andacht/Rosenkranz
Bergenstetten 19:00 Heilige Messe
Dienstag, 04.06. Dienstag der 9. Woche im Jahreskreis
Osterberg 17:00 Rosenkranz
Filzingen 18:30 Heilige Messe (Eugen und Maria 

Fischer)
Mittwoch, 05.06. Hl. Bonifatius, Bischof, Glaubensbote in 
Deutschland, Märtyrer
Kellmünz 9:00 Heilige Messe - vorher Rosenkranz (für 

die Verstorbenen der Pfarrei)
Osterberg 18:30 Heilige Messe
Herrenstetten 19:30 Pastoralratssitzung im Pfarrheim 

Herrenstetten
Donnerstag, 06.06. Hl. Norbert von Xanten, Ordensgründer, 
Bischof
Altenstadt 16:00 Heilige Messe im Haus Elfriede - alle 

Gläubigen aus unserer Gemeinde sind 
eingeladen, mitzufeiern.

Untereichen 19:30 Kirchenverwaltungssitzung Untereichen
Freitag, 07.06. Herz-Jesu-Fest
Illereichen 17:00 Rosenkranz in der Pestkapelle
Samstag, 08.06. Samstag der 9. Woche im Jahreskreis
Osterberg 16:00 Rosenkranz für die Verstorbenen
Herrenstetten 18:30 Heilige Messe
Sonntag, 09.06. 10. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte zugunsten der Pfarrgemeinde
Untereichen 9:00 Heilige Messe - vorher Rosenkranz 

(Melchior, Barbara, Herrmann, Maria 
Zanker, Josef und Elisabeth Maucher, 
Albert Prinz und Waltraud Herbinger 
/ Franz Groh (Jahresmesse) / Georg 
und Anita Hugel, Wanda Wittwer, Anna 
Pintleger / Josef und Wally Wiest und 
Familie Merkle)

Altenstadt 9:00 Heilige Messe (Verstorbene der Familien 
Steidele, Wassner, Imminger)

9:00 Besinnungstag für unsere Firmlinge im 
Haus der Begegnung in Weißenhorn 
+ Kletterseilgarten Wallenhausen oder 
Kinonachmittag mit Christoph Häußler

Osterberg 10:00 Die Himmelsstürmer treffen sich in der 
Kirche

Kellmünz 10:30 Heilige Messe (Franz Moschgarth mit 
Eltern / Annelies Andritschke mit ver-
storbenen Angehörigen)

Altenstadt 11:45 Tauffeier
Montag, 10.06. Montag der 10. Woche im Jahreskreis
Altenstadt Pater Franziskus: Fortbildung vom 10.06.24 bis 
12.06.24
Altenstadt 8:00 Rosenkranz
Weiler 19:00 Heilige Messe (Anton und Maria 

Mensch)
Dienstag, 11.06. Hl. Barnabas, Apostel
Altenstadt Pater Franziskus: Fortbildung vom 10.06.24 bis 
12.06.24
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Filzinger Grias Boale
Sommerfest
Du hast auch Bock auf Fasnet?
Und willst Teil einer Narrenzunft werden?
Dann komm am 20. Juli 2024 ins Vereinsheim Filzingen zu 
unserem Sommerfest und lerne uns kennen!
Lost geht’s um 19 Uhr!
Wir freuen uns auf Dich!

Fischereiverein Altenstadt
Einladung zum Fischerstammtisch
Wann: Freitag, 07.06.2024 ab 19:00 Uhr
Wo: Fischerhütte
Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Wir freuen uns auf 
nette Gespräche und eine kurzweilige Zeit.
Nächster Vereinsräuchertermin:
Samstag, 20. Juli 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr
Fischabgabe ab 13:30 Uhr.

Fußballverein Altenstadt
FV Altenstadt - TSV Regglisweiler
Beginn: 15.30 Uhr - Reserve: 13.30 Uhr
Der FVA empfängt am Samstag, den 01.06.2024 zum letzten 
Saisonspiel den TSV Regglisweiler. Nach dem Spiel gibt für alle 
Zuschauer, Sponsoren und Mitglieder „FREIBIER“.
Ab 21.00 Uhr dann Public Viewing mit dem Champions-
Leaque Finale BVB gegen Real Madrid

Krieger- und Soldatenverein 
Illereichen-Altenstadt  
und Umgebung

Kameradschaftsabend im Juni 2024
Hallo liebe Kameradinnen und Kameraden,
nächster Kameradschaftsabend

am Donnerstag, dem 13. Juni 2024 ab 18:30 Uhr.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Wolfgang Birk, 1. Vorsitzender

Schützenverein Altenstadt
Schießtermine

Freitag, den 31.05.2024 ab 19:30 Uhr Übungsschießen
Bewirtung: Stiel Marcel
Freitag, den 07.06.2024 ab 19:30 Uhr Freundschaftsschießen 
in Sinningen
Samstag, den 08.06.2024 ab 14:00 Uhr KK Übung
Aufsicht: Zeller Anton
Bei gutem Wetter kann jeden Freitag ab 19:00 Uhr auf unserer 
Bogenwiese geschossen werden.
Die Jugend trainiert jeden Montag ab 18:00 Uhr im Schützen-
heim.
Info auch unter: www.sv1905-altenstadt.de

Turn- und Sportverein Altenstadt
Viele glückliche Gesichter bei der 44. 
Auflage des Illereicher Sporttags
Dieser war mit knapp 170 Teilnehmern aus 7 Ver-

einen hervorragend besucht.
Die meisten Teilnehmer hatten mit 28 der Gastgeber TV 
Illereichen und der TSV Babenhausen, gefolgt vom TSV Kell-
münz und TSV Pfuhl mit jeweils 19 Athleten.

Pfarrgemeinderat Untereichen
Einladung zum Seniorennachmittag
Am 11.06.2024 um 14.00 Uhr sind wieder alle Senioren zum 
Seniorennachmittag ins Floriansstüble eingeladen. Es erwartet 
Sie ein Vortrag „ Erste Hilfe im Alltag“ von Rosina Koch.
Es freut sich auf Ihr Kommen
Das Seniorenteam

Evangelisches Pfarramt Illertissen
Gottesdienste:

Sonntag, 2.06.
09.00 Uhr: Gottesdienst, Versöhnungskirche, 

Altenstadt (Lektor Thomas Reiner)
10.15 Uhr: Gottesdienst, Christuskirche, Illertissen 

(Lektor Thomas Reiner)
Montag, 3.06.
20.00 Uhr: Friedensgebet, Christuskirche, Illertissen 

(Ralf Diegritz / Willy Paal)
Gebet für Frieden und Versöhnung

Sonntag, 9.06.
10.15 Uhr: Gottesdienst mit Taufen, Christuskirche, Illertissen 

(Pfarrer Daniel Städtler)

Gruppen / Kreise:
Dienstag, 4.06.
19.45 Uhr: Probe des Kirchenchors, Jochen-Klepper-Haus, 

Illertissen
Samstag, 8.06.
09.00 Uhr: Kinder- & Familiensamstag, 

Jochen-Klepper-Haus, Illertissen
Montag, 10.06.
14.00 Uhr: HIT - Handarbeits Ideen Tausch, 

Jochen-Klepper-Haus, Illertissen
Dienstag, 11.06.
19.45 Uhr: Probe des Kirchenchors, 

ochen-Klepper-Haus, Illertissen
Mittwoch, 12.06.
19.30 Uhr: Kirchenvorstandssitzung, 

Jochen-Klepper-Haus, Illertissen

Evang. Kirchengemeinde Illertissen
Pfarramt:
Ulmer Str. 15, 89257 Illertissen
Telefon: 07303 2742
E-Mail: pfarramt.illertissen@elkb.de
www.evang-kirche-illertissen.de
Pfarrer Daniel Städtler:
Mobil: 0151 56380851
E-Mail: daniel.staedtler@elkb.de

Eisstockschützenverein Filzingen
Zeltlager
Dieses Jahr findet wieder das Zeltlager des ESSV Filzingen 
vom 26. bis 28.07.2024 statt.
Du bist zwischen 6 und 13 Jahren und hast Lust auf Spiele, 
Spaß und Abenteuer unter dem Motto „Ritterspiele zu 
Filzingen“? Dann bist du bei uns genau richtig!
Bei Interesse oder Fragen können Sie sich jederzeit an Jana 
Högerle oder Timo Sailer wenden (89281 Filzingen, Kapellen-
weg 2b) oder per Mail an essv.zeltlager@web.de.
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Gesamtsiege feierten Ngadop Charolle (TSV Pfuhl, W Jugend 
U16, 1430 Punkte) und Simon Straub (TV Osterberg, Männer, 
1293 Punkte).
Den Titel des TVI-Vereinsmeisters sicherten sich Vorjahres-
siegerin Isabella Dolp (1128 Punkte) und Michael Dolp (1218 
Punkte).

Erste Plätze erreichten

Bambinis
W03 Wölfle Hannah (TSV Kell-
münz), W04 Bohknecht Paula, 
W05 Stroinanonovka Jovana 
beide (TSV Neu- Ulm), W06 
Deutschenbauer Jaimy (TSV 
Buch), M05 Rieder Finn (TSV 
Kellmünz), M06 Boardmann 
Hayden (TSV Pfuhl), M06 
Dietmann Tim (TV Illereichen), 
W07 Hofgeist Mala (TSV 
Neu-Ulm), W08 Endres Julia, 
W09 Rehder Alaia (beide TV 
Illereichen), W10 Schrapp 
Mona (TSV Buch), W11 Roth 
Luisa (TV Osterberg), W12 
Kardach Amelie (TSV Buch), 

W13 Sailer Ella (TSV Babenhausen), W14J Jainz Lara Pia (TSV 
Buch), W15 Dolp Isabella W16 Ngadob Charolie (TSV Pfuhl), 
W17 Ramanaj Meliha, W40 Heck Carola (beide TSV Baben-
hausen) W45 Volz Anita, W50 Straub Regina (beide TV Oster-
berg), M07 Dolp Theo (TV Illereichen), M08 Rasch Silas (TSV 
Kellmünz), M09 Krügen Nils (TV Illereichen), M10 Salzgeber 
Jonas (TV Osterberg), M11 Stiegeler Hagen (TV Illertissen), 
M12 Heck Ben, M13 Sailer Fabian (beide TSV Babenhausen), 
M14 Miller Matthaus (SV Jedesheim), M17 Seitz Robin (TSV 
Illertissen), M20 Straub Simon (TV Osterberg), M40 Mayerhofer 
Roman (TSV Altenstadt), M45 Hildebrand Dirk, M50 Paul Ingo 
(beide TSV Pfuhl), M55 Sailer Norbert (ohne Verein).

Datum/
Uhrzeit

Veranstaltungs-
titel

Veranstalter Ver-
anstaltungs-
ort

31.05.2024 Brücken-
tag – Rathaus 
geschlossen!

08.06.2024 Jahresausflug zur 
Landesgarten-
schau Wangen

Krieger- und 
Soldaten-
verein 
Illereichen-
Altenstadt

13.06.2024, 
19:00 Uhr

Marktgemeinde-
ratssitzung

Markt Alten-
stadt

Rathaus, 
Sitzungssaal

20.06.2024, 
19:00 Uhr

Marktgemeinde-
ratssitzung

Markt Alten-
stadt

Rathaus, 
Sitzungssaal

11.07.2024, 
19:00 Uhr

Bau-, Werks- und 
Umweltaus-
schuss-Sitzung

Markt Alten-
stadt

Rathaus, 
Sitzungssaal

19.07.2024, 
19:00 Uhr

Feierabend Hock Schützenver-
ein Filzingen, 
ESSV 
Filzingen, 
Musik-
gesellschaft 
Illereichen-
Altenstadt

ESSV-Halle 
Filzingen

Gesamtsiegerin Ngadop 
Charolle (TSV Babenhausen) 
und Simon Straub (TV Oster-
berg). Foto: Michael Dolp
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WEBER  

BAUELEMENTE 
 

Ihr zuverlässiger Partner für… 

Fenster – Türen – Rollladen 

 St.-Florian-Straße 1a - 89281 Altenstadt-Filzingen 
08337 / 88 99        bauelementeweber@gmx.de 

Reparaturen aller Art (Pkw und Zweirad)
Reifenservice

TÜV + AU

• Türen aller Art, von der
Haustür bis zur Zimmertür

• Parkett · Laminat · Kork · Vinyl
• Fenster · Rollläden

• Markisen · Plissee
• Insektenschutz
• Terrassenbeläge
und -bedachungen

• Carports
• Vordächer
• Kreative Holzdecken
• Reparaturservice

K.-H. Paar
Schillerstraße 15

89281 Altenstadt
Tel. 08337/752575

Öffnungszeiten:
Di. und Mi. 9.00 - 13.00 Uhr

und 13.30 - 17.30 Uhr
und nach Vereinbarung.

K.-H. Paar
Schillerstraße 15

89281 Altenstadt
Tel. 08337/752575

Wir verleihen Bautrockner. info@innenausbau-paar.de

Anzeigenservice wird bei uns  
ganz  G R O S S  geschrieben!
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Markisen maßgefertigt bis 14 m
Dachfenster- Erneuerung ohne Brecharbeiten

Dachfenster-Rollläden für alle Marken

Fenster und Haustüren
Rollläden und Textil- Screens

Ihr persönlicher Fachberater:

Herbert Ries

89257 Illertissen-Jedesheim

Tel.  07303 / 90 50 442
Mobil.  01515 / 05 22 850
Mail.   info@riesjedesheim.de
Web.  www.riesjedesheim.de

Unsere Erdbeerernte hat begonnen
Wir sind wieder mit frischen Erdbeeren aus unserem  

Freilandanbau in Altenstadt in der Memminger Straße  
gegenüber Bäckerei Semler. Auch gibt es den leckeren  

Grünspargel, Bleichspargel und Kartoffeln.

Erdbeeren    500 g 4,00 € 

Grünspargel    500 g 4,50 €
Wir würden uns freuen, wenn Sie von unserem Angebot  

in Altenstadt regen Gebrauch machen würden.

Öffnungszeiten: Montag, Donnerstag, Freitag von 10 – 17 Uhr
Samstag 9 – 13 Uhr • Dienstag und Mittwoch geschlossen

Grünspargel – Erdbeeren – Himbeeren Wiest
Buchäckerweg 4 • 88416 Ochsenhausen-Goppertshofen  

Telefon 07352 8351

Spargel 

grün u. weiß 

noch bis 20.06.  

Erdbeeren:  

500 g  3,90 €

Bei Interesse finden Sie die Reisebeschreibung unter:
www.woertz-reisen.de
Telefon 07307/92 160 -0

Mail: info@woertz-reisen.de

Ausflüge
Betriebsausflüge
Mehrtagesfahrten

Reisegruppen

Vorschau/Informa�onen zu unseren 
nächsten mehrtägigen Reisen:

6 Tage Ausfahrt nach Kroa�en:
Rijeka, Opa�ja, Kvarner Bucht und
Insel Krk        

ab 399 €

Frühjahr 2024
10.06.24 - 16.06.24

6 Tage Süd�rol mit Gardasee mit
Möglichkeit zum Besuch des Open-
Air-Konzerts der Kastelruther Spatzen

ab 599 €

Sommer 2024
26.08.24 - 31.08.24

6-Tagesfahrt nach Kärnten:
Wörthersee, Nockalmstraße und
Slowenien

ab 520 €

Herbst 2024
22.10.24 - 27.10.24

6 Tage Herbst im Harz ab 440 €

21.04.24 - 26.04.24

Bei Interesse finden Sie die Reisebeschreibung unter:
www.woertz-reisen.de
Telefon 07307/92 160 -0

Mail: info@woertz-reisen.de

Ausflüge
Betriebsausflüge
Mehrtagesfahrten

Reisegruppen

Vorschau/Informa�onen zu unseren 
nächsten mehrtägigen Reisen:

6 Tage Ausfahrt nach Kroa�en:
Rijeka, Opa�ja, Kvarner Bucht und
Insel Krk        

ab 399 €

Frühjahr 2024
10.06.24 - 16.06.24

6 Tage Süd�rol mit Gardasee mit
Möglichkeit zum Besuch des Open-
Air-Konzerts der Kastelruther Spatzen

ab 599 €

Sommer 2024
26.08.24 - 31.08.24

6-Tagesfahrt nach Kärnten:
Wörthersee, Nockalmstraße und
Slowenien

ab 520 €

Herbst 2024
22.10.24 - 27.10.24

6 Tage Herbst im Harz ab 440 €

21.04.24 - 26.04.24

Wer hilft, muss nicht den Helden spielen: 
www.aktion-tu-was.de

Zivilcourage ist nie 
zu viel Courage!

www.polizei-beratung.de


